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Basel, 27. November 2025 

Vernehmlassungsantwort zur Teilrevision des Behindertenhilfegesetz 

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin Gschwind, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Als Basler Sektion der Demokratischen Jurist*innen Schweiz setzen wir uns schon seit 50 
Jahren für die Einhaltung der Menschen- und Grundrechte ein. Da die vorliegenden Ver-
nehmlassung auch Grund- und Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen betrifft, 
erlauben wir uns, folgende Ausführungen: 
 
 
Ad. 2.  
Ausgehend von §19 der UNO-Behindertenrechtskonvention Erleichterung des Zugangs 
zum Arbeitsmarkt, sind die Wahl des Arbeitsumfeldes (Art. 27 Abs. 1 BRK und des eige-
nen Wohnumfeldes (Art. 19 Bst. a BRK) zentral. Das Wohnumfeld ist für die persönliche 
Selbstbestimmung und die gesellschaftliche Teilhabe besonders wichtig. 
 
Neuere gesetzliche Grundlagen wie die beiden Behindertenrechtegesetze in Basel-Land-
schaft und Basel-Stadt verlangen daher von den rechtlichen Grundlagen der Behinder-
tenhilfegesetze der beiden Kanton entsprechende Anpassungen. Auch entsprechende 
Vorstösse und Vorhaben im Bund verlangen die Weiterentwicklung der UNO-BRK konfor-
men Rechtsgrundlagen in der kantonalen Behindertenhilfe in Richtung der ambulanten 
Versorgung.  
 
Ad. 3.  
Die Grundstossrichtung der Punkte 3a und 3b unterstützt die DJS Basel grundsätzlich. 
Ambulante Leistungen unterstehen der Subsidiaritätsvorgabe, was für den Kanton vor-
teilhaft und für die Betroffenen anspruchsvoll ist. Dennoch können Leistungsfinanzierer 
wie -nehmer profitieren.  
 
Ad. 5.2. Ambulante Tagestruktur  
 
Ad. 5.1.2. Neuerungen ambulante Wohnbegleitung  
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Die Anforderung, dass Assistenzleistungen in Zukunft von der Person mit Behinderung 
getragen werden sollen (Subjektfinanzierung), verlangt zwingend nach einer Anpassung im 
Gesetz. Der Subsidiarität zu den bundesrechtlichen Leistungen der Hilflosenentschädi-
gung, des Assistenzbeitrages sowie die Übernahme von Pflege- und Betreuungsleistun-
gen durch Ergänzungsleistungen geschuldet, muss der Kanton die entfallende direkte Zu-
ständigkeit mit einer angepassten rechtlichen Grundlage kompensieren. 
 
Die Neuerungen bei den Assistenz- wie Fachleistungen sind daher zu begrüssen. Hel-
fende, begleitende und unterstützende Assistenz wie die nach Massgabe der Bedarfser-
mittlung stellvertretend für die Person mit Behinderung auszuführende Unterstützung 
(Fachleistungen) sind wichtig, um eine ambulante Versorgung sinnvoll umzusetzen. 
 
5.2.2. Neuerungen Ambulante Arbeit  
Sowohl die Anpassung der Definition der ambulanten Leistungen (§5 Abs. 1 Bst. e BHG) 
wie die Anpassung der «Weiteren Leistungen» um eine Beratung, Begleitung und Unter-
stützung der Person mit Behinderung im Hinblick auf eine Anstellung im allgemeinen Ar-
beitsmarkt (§9 BHG) sind zu begrüssen. 
 
Die Neuerungen im Bereich «Supported Employement» ist eine wichtige und sinnvolle Er-
weiterung im Bereich Arbeit. Insbesondere private Unternehmen, die schon heute bereit 
sind, Menschen mit behinderungsbedingten Einschränkungen zu beschäftigen, würden 
nicht nur Wertschätzung erfahren, sondern bei Bedarf auch Unterstützung. Neue Firmen 
zur Bereitschaft integrativer Arbeitsplätze im 1. Arbeitsmarkt zu gewinnen, ist mit der be-
zeichneten Unterstützung nicht nur wünschenswert, sondern auch realistisch. 
 
5.2.3. Neuerungen Ambulante Betreute Tagesgestaltung  
Die entsprechenden Anpassungen sind zu begrüssen. 
 
5.3. Weitere Themen  

- Flexibler Altersrücktritt im Arbeitsbereich: Diese Neuregelung ist zu begrüssen, 
sie entspricht der Realität und schafft im Sinne der Teilhabe Ressourcen, die ein-
gebracht werden und nicht in anderem Versorgungskontext Kosten verursachen.  

- Pilotprojekte: Mit laufend neuen Erkenntnissen aus Behördenerfahrung oder Wis-
senschaft sind Leistungssysteme zwingend weiterzuentwickeln. Pilotprojekte sind 
wesentlich, um ein System an Leistungen und Voraussetzungen weiter entwickeln 
zu können. 
 

6. Revidierte Gesetzesbestimmungen  
Die einzelnen Gesetzesanpassungen sind notwendig oder scheinen sinnvoll. Dies gilt ins-
besondere für die Änderungen in §4, §5 lit. e, §7, §13, §14 Abs. 6 und §26 Abs. 2bis. Die 
DJS Basel begrüsst diese daher vollumfänglich. 
 
Vielen Dank für die Aufnahme der Punkte. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
djs.basel@djs-jds.ch / 079 746 74 95 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Im Namen des Vorstandes Maurice Kaufmann 


